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Unterschiedliche Ausbildungsverläufe

1) Unter „Sonstige“ sind alle Personen zusammengefasst, die in schulischer/universitärer Ausbildung sind oder im Ausland arbeiten.
2) Knapp 3 Prozent der Auszubildenden, die nach weiteren Ausbildungsverhältnissen abgebrochen haben, waren nach der letzten Ausbildung sozialversiche-

rungspflichtig beschäftigt; bei denen, die unterbrochen haben, waren es circa 5 Prozent. Insgesamt nahmen 6 Prozent der Auszubildenden frühestens fünf 
Jahre nach Ausbildungsbeginn eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf. 2 Prozent nahmen im Beobachtungszeitraum keine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung auf.

Quelle: Ausbildungspanel Saarland, eigene Berechnung für Ausbildungsbeginn 1999 bis 2002 (N = 7.622). © IAB


